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B e ka n n .t .... a ch n ... g .

Es wird hiermit zur offenklichen Kenntniß gebracht, daß der Abonnemenkspreis
für das fchweiz. Bundesblakk auch für das Jahr 1862 bloß Fr. 4 beträgt, mit
Inbegriff der portofreien Zusendung im ganzen Umfange der Schweiz.

Das Bundesblatt wird wie bisher enthalten Alle wichtigern Botschaften und
Berichte des Bundesrathes an die gesezgebenden Räthe der Eidgenossenschaft, Aus-
züge aus deren Verhandlungen und Berichte ihrer kommissionen ; ferner die von
schweizerischen Konsuln im Auslande eingehenden Berichte . wenn solche für das
Publikum von Jnkerefse sind , die monatlichen Uebersichten der Ein - , Aus - und
Durchfuhr in der Schweiz, so wie namentlich die zur Veröffentlichung sich eignen-
den Verhandlungen des Bundesrathes , endlich Anzeigen von eidgenossischen und
kantonalen Behorden, und nicht selten auch von auswärtigen Staaten.

Dem Bundesblatte werden auch in Zukunft beigegeben. Die neu erscheinenden
Bundesgeseze, Beschlüsse und Verordnungen, so wie die mit dem Auslande abge-
schlosfenen Verträge, die Voranschläge der Bundesbehorden über .Annahmen und
Ausgaben, die jährliche eidg. Staatsrechnung, der eidg. Staatskalender, und die
in den drei Landessprachen verfaßte Uebersicht der im Zeitraum eines Jahres in
der Schweiz ein-, aus- und durchgeführten zollpflichtigen Waaren.

Bestellungen auf das Bundesblatt konnen das ganze Jahr hindurch,
und nicht bloß trimester- oder s e m e s t e r w e i s e , bei allen schweiz. Postämtern
gemacht werden, und es find diese leztern ve rp f l i ch te t , die Abonnemente anzu-
nehmen, zu welcher Zeit es sein mag. Die im Laufe des Jahres schon
herausgekommenen Hummern werden den Abonnenten immer und beforder l i ch
nachgeliefert.

Aellere Jahrgänge des Bundestages konnen stets von der ..Spedition des-
selben bezogen werden; hingegen hak man sich für gesch lossene Gesezbände an
die Bundeskanzlei zu wenden.

Alle Reklamationen in Betreff des Bundestages müssen an dessen Expedi-
t io n, nicht aber, wie es bisher häufig geschah, bei der Bundeskanzlei gemacht
werden. Reklamationen von abonn i rken Exemplaren herrührend find dagegen
bei demjenigen Po st bureau anzubringen, bei welchem das Abonnement bestellt
und bezahlt worden ist.

Bern, den 23. Dezember 1861.
.Die schweiz. Bundeskanzlei.



2.̂

Ausschreibung .̂ ...n erledigten Stellen.

(Die Bewerber müssen ihren Anmeldungen. welche schriftlich und por to
f r e i zu geschehen haben, gute Leumundszeugnisse beizulegen im .̂ alle sein, ferner
wird ^on ihnen gefordert daß ste ihren Tau fnamen , und außer dem Wohnorte
auch den .^e imathor t deutlich angeben.)

1^ con t ro le u r der eidg. .^auptzollstätte im großherzoglich badlschen Bahnhofe
in Wa ld ...h u t. Jahre^besoldung ^r. 200...). Anmeldung bis zum 1l.̂
Jänner I8....2 bei der ^ol.direl^on in Basel.

2) Zwe i Te leg raph is ten auf dem .^auptbüreau Olten. Jahresbesoldung
.̂ r. ^00 und ^r. 1200. Anmeldung bis zum 15. Jänner 18l.2 bei der
Telegraphen^nspek.ien in B.̂ rn.

1) Postha l le r und B r i e f t r äge r in A a r w a n g e n ^Bern). Jahre.^beso^
dung ^r. 500. Anmeldung bis zum 8. Jänner 18^2 bei der .^reispostdire^
tion Bern.

2) Büreaud iener auf dem ̂ ostbüreau W i n t er t h u r. Jahresbesolduna.
r̂. 800. Anmeldung bis zum 8. Jänner 18^2 bel der ^rei.̂ std.rektion

Zürich.
3) ..l^sthall.er und Br ie f t räge r in W a n g e n .̂ Bern). Jahresbesoldung

.̂ r. 5.^0. Anmeldung bi... zum 8. Jänner 18.̂ 2 bei der ^.relspostdirektlon
Bern.
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